
2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Lübow 
vom 18.06.2019 
 
Auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV 
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777), wird nach Beschluss 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Lübow vom 18.06.2019 und nach Abschluss des 
Anzeigeverfahrens bei der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere 
Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende 2. Satzung erlassen:  
 
 
 

Art. 1 
 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Lübow vom 27.03.2012 mit der Änderungssatzung vom 11.11.2014 wird 
wie folgt geändert: 
 
Der § 4 Ausschüsse erhält folgende Fassung. 
 

§ 4 
Ausschüsse  

 
(1) Es wird ein Haupt- und Finanzausschuss gebildet. Seine Zusammensetzung regelt § 5. 

 
(2) Folgende weitere ständige Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V gebildet: 

 
Name    Aufgabengebiet 
 
Ausschuss für Schule, Jugend, Betreuung der Schul- und Kultureinrichtungen, 
Kultur, Sport und Soziales   Kulturförderung und Sportentwicklung, 
(Sozialausschuss)   Jugendförderung, Kindertagesstätten, Sozialwesen, 
     Fremdenverkehr 
 
Besetzung:    4 Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter, 
     3 sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner 
 
 
 
Ausschuss für Gemeindeent- Aufgaben der Flächennutzungsplanung, Bauleit- 
wicklung, Bau, Verkehr und   planung, Wirtschaftsförderung, Hoch-, Tief- und 
Umwelt    Straßenbauangelegenheiten, Denkmalpflege,  
(Bauausschuss)   Probleme der Kleingartenanlagen, Umwelt- und  
     Naturschutz, Landschaftspflege, Abfallkonzepte 
 
Besetzung:    4 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, 
     3 sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner 

 
 

(3) Die Aufgaben (Finanz- und Haushaltswesen, Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige 

Abgaben) werden durch den Haupt- und Finanzausschuss wahrgenommen, ausgenommen 

bleibt davon die Rechnungsprüfung.  

Die Aufgaben der Prüfung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde werden gemäß § 1 Abs. 2 
Kommunalprüfungsgesetz M-V dem Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Dorf 
Mecklenburg-Bad Kleinen übertragen. 
 

(4) Die Sitzungen des Haupt-und Finanzausschusses sind nicht öffentlich, die der weiteren Aus-
schüsse sind öffentlich.  

 
 
 
 
 



Der § 5 erhält folgende Fassung:  
 

§ 5 
     Haupt- und Finanzausschuss 
 
(1) Dem Haupt- und Finanzausschuss gehören neben der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 

4 Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter an. Für jedes Haupt- und Finanzausschuss-
mitglied kann eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter gewählt werden. 
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist gleichzeitig Vorsitzende oder Vorsitzender des 
Haupt- und Finanzausschusses. 

(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Haupt- und Finanzausschuss 
alle Entscheidungen, die nicht § 22 Abs. 3 KV M-V als wichtige Angelegenheiten der 
Gemeindevertretung vorbehalten sind bzw. durch die folgenden Vorschriften der Bürgermeisterin 
oder dem Bürgermeister übertragen werden. Davon unberührt bleiben die der Bürgermeisterin 
oder dem Bürgermeister gesetzlich zugewiesenen Aufgaben. 

(3) Der Haupt- und Finanzausschuss trifft Entscheidungen nach § 22  Abs. 4 KV M-V 
1. im Rahmen der Nr. 1 bei Verträgen, die auf einmalige Leistungen gerichtet sind, innerhalb 

einer Wertgrenze von 1.000 Euro bis 5.000 Euro sowie bei wiederkehrenden Leistungen 
innerhalb einer Wertgrenze von 500 Euro bis 2.500 Euro pro Monat, 

2. im Rahmen der Nr. 2 bei überplanmäßigen  Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb 
einer Wertgrenze von 15 bis 25 Prozent der betreffenden  Produktkonten sowie bei außer-
planmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen  innerhalb einer Wertgrenze  von 2.500 Euro 
bis 7.500 Euro je Aufgabenfall, 

3. bei Veräußerung oder Belastung von Grundstücken innerhalb einer Wertgrenze von 
2.500  Euro bis 7.500 Euro, bei Hingabe von Darlehen, die innerhalb eines Haushaltsjahres 
zurückgezahlt werden, von 5.000 Euro bis 25.000 Euro. 

(4) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister in Personalangelegenheiten. Dazu gehören die Entscheidungen über die 
Einstellung, Höhergruppierungen und Kündigungen von Beschäftigten bis zur Entgeltgruppe 
6 TVöD. 

(5) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über die Vergabe von Aufträgen nach VOL und 
VOB innerhalb einer Wertgrenze 10.000 Euro bis 50.000 Euro.  

(6) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet die, im vereinfachten Genehmigungsverfahren 
nach  § 63 der LBauO M-V beantragten Genehmigungen, sowie das gemeindliche Einvernehmen 
nach § 36 BauGB für Vorhaben von untergeordneter planerischer Bedeutung, analog dem 
vereinfachten Genehmigungsverfahren, ab einer Wertgrenze von 10.000 Euro. 

(7) Entscheidungen über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen im Sinne von § 44 Abs. 4 KV M-V von über 100 bis 1.000 Euro trifft der Haupt- und 
Finanzausschuss. 

(8) Die Gemeindevertretung ist laufend über Entscheidungen im Sinne der Absätze 2 bis 7 zu 
unterrichten. 

(9) Die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses sind nicht öffentlich.  
 

 
Art. 2 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Lübow, den 18.06.2019 
  
 
Taube 
1. stellvertretender Bürgermeister 
 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können 
diese gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung 
von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.  


